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Gerechtigkeit ist, seit sich die Men­
schen Gedanken über sie machen, ein 
ebenso unwiderstehliches wie umstritte­
nes Ideal. Nicht nur gilt sie als ein ober­
stes Gebot des zwischenmenschlichen 
Handeins und als eine kard inale Tu­
gend, sondern sie spielt auch im politi­
schen Denken als Bewertungsmaßstab 
sozialer Verhältnisse eine zentrale Rolle. 
Wie der Begriff der Gerechtigkeit je­
doch zu deuten und zu präzisieren ist, 
darüber hat es seit jeher große Mei­
nungsverschiedenheiten gegeben. Da 
dieser Begriff ja nicht in erster Linie, so 
der Herausgeber in seinem Vorwort, zur 
Beschreibung der Realität d ient, son­
dern auf deren Gestaltung und Verände­
rung zielt, ist es nicht verwunderlich, 
dass er selber zum Spielball des sozia­
len Interessenstreits wird. ln vielen Fäl­
len ist es auch gar nicht einfach zu ent­
scheiden, wie eine gerechte, d .h .  aus 
unparteiischer Sicht ausgewogene Re­
gelung sozialer Interessenkonflikte aus­
sehen könnte, weil die hierzu erforderli­
chen empirischen Kenntnisse fehlen 
oder weil es um Wertungsfragen geht, 
die hochgradig unsicher oder umstritten 
sind. 

Der vorliegende Band, der die Ergeb­
nisse eines von der Österreichischen 
Forschungsgemeinschaft im Oktober 
2000 veranstalteten Symposiums ent­
hält, ist ein Versuch, zum gegenwärti­
gen Diskurs um Gerechtigkeit aus der 
Sicht einiger dazu berufener Wissen­
schaftsdisziplinen einen bescheidenen 
Beitrag zu leisten. Dabei versteht es 
sich von selbst, dass den Wissenschaf-
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ten und ihren Vertretern im Rahmen die­
ses Diskurses weder irgendeine Autori­
tät noch eine bevorzugte Stel lung zu­
kommt. Fragen der Gerechtigkeit sind 
moralisch-politische Fragen, bei deren 
Erörterung alle möglicherweise betroffe­
nen Personen eine Stimme haben und 
die daher der öffentlichen Meinungs­
und Urteilsbildung unterliegen. Für eine 
aufgeklärte, nämlich sachlich informier­
te und theoretisch reflektierte Meinungs­
bildung können die Wissenschaften je­
doch wertvolle Dienst leisten, und zwar 
in mehreren Hinsichten: zum einen, in­
dem sie die dafür erforderlichen Sach­
informationen bereitstellen; zum ande­
ren, indem sie die zur Debatte stehen­
den Konzepte, Argumente und Rege­
lungsentwürfe auf ihre logische Stich­
haltigkeit und inhaltliche Plausibilität hin 
untersuchen sowie indem sie auch sel­
ber konstruktive Vorstellungen für eine 
gerechte Lösung anstehender sozialer 
Streitfragen entwickeln. 

Die in diesem Band enthaltenen Bei­
träge beleuchten verschiedene Aspekte 
und Facetten der Gerechtigkeit - ihr 
Begriffsverständnis, ihre Deutungen 
und Vorstellungen, ihre Begründung, 
ihre Anwendung und ihre empirische 
Erforschung - aus dem Blickwinkel ver­
schiedener Disziplinen, nämlich der 
Philosophie, der Soziologie und der 
Ökonomie. Dieser Umstand bedingt so­
wohl eine erhebliche Vielfalt wie auch 
eine gewisse Heterogenität der Themen 
und Sichtweisen, mithin einen Vorteil 
und einen Nachteil zugleich, worauf der 
Herausgeber zu Recht hinweist. Trotz 
dieser Vielfalt können daher die Beiträ­
ge das weite und unübersichtliche Ter­
rain der Gerechtigkeit keineswegs flä­
chendeckend erfassen, sondern nur 
Schlaglichter auf einige bemerkenswer­
te Problemfelder werfen. Der Band kann 
darum zwar sicher nicht beanspruchen, 
d ie Thematik auch nur annähernd um­
fassend zu behandeln , aber er erhebt 
sehr wohl den Anspruch, eine gute Aus­
wahl von informativen, interessanten 
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und zum Weiterdenken anregenden 
Überlegungen sowohl über alte als auch 
aktuelle Probleme der Gerechtigkeit zu 
bieten. 

Der erste Teil, "Philosophische Grund­
lagen", ist den al lgemeinsten, vor allem 
begriffl ichen, ideengeschichtlichen und 
begründungstheoretischen Fragen ge­
widmet. Nach einem einführenden Auf­
satz zur Semantik der Gerechtigkeit, 
verfasst von Peter Koller (Professor für 
Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und 
Rechtssoziologie an der Universität 
Graz), in dem es um den Gerechtig­
keitsbegriff geht, bietet Ulrich Steinvorth 
eine geraffte Übersicht über einige her­
ausragende moderne Theorien der Ge­
rechtigkeit, eine durchaus kritische 
Übersicht, die ihm Gelegenheit bietet, 
auch seine eigene Position in Kürze zu 
skizzieren: Neben der Nozick'schen 
Richtung, die konsequent am liberalen 
Grundrecht auf Verfügung eines jeden 
über sich und seine Anlagen festhält, je­
doch verkennt, dass dieses Recht in sei­
ner gewöhnlichen Deutung nicht aus­
reicht, um bestehende und mögliche un­
gerechte Ungleichheiten auszuschalten. 
Dieses Ungenügen erkennt die 
Rawls'sche Richtung, jedoch mit der 
Konsequenz, dass sie wider Willen das 
liberale Grundrecht durch ihre Gleich­
setzung von Ungerechtigkeit und Un­
gleichheit verletzt. 

Der dritte und nach Ansicht des Au­
tors richtige Weg - begonnen von Hillel 
Steiner - besteht in der Anerkennung 
zweier Prinzipien, die man als Explikati­
on des liberalen Grundrechts verstehen 
sollte, also des Prinzips des Gemeinei­
gentums natürlicher Ressourcen und 
des Prinzips der erzwingbaren zumut­
baren Hilfeleistung. ln der Folge arbeitet 
Winfried Löffler die Wurzeln und die 
Weiterentwicklung des Konzepts der 
"sozialen Gerechtigkeit" in der christli­
chen Soziallehre heraus, die, was wenig 
bekannt ist, zur Verbreitung und Inter­
pretation dieses Konzepts wesentlich 
beigetragen hat. 
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Mit einem zentralen Element der mo­
dernen Auffassung sozialer Gerechtig­
keit beschäftigt sich Wolfgang Kersting: 
Das ist die problembehaftete und um­
strittene Forderung der Verteilungs­
oder distributiven Gerechtigkeit, deren 
Struktur und Deutungsmöglichkeiten er 
diskutiert. Hierzu hat der Autor vier sozi­
alstaatliche Begründungsmodelle Revue 
passieren lassen. Das erste, daseinsfür­
sorgliche, Modell legte eine subsistenz­
rechtliche Bedeutungsschicht des Men­
schenrechts frei, verlängerte diese in 
den Grundrechtsbereich hinein und be­
legte den Sozialstaat mit der Verpfl ich­
tung, das Existenzminimum selbstver­
sorgungsunfähiger Bürger bereitzustel­
len. Das zweite, freiheitsfürsorgliche 
Begründungsmodell ,  kontextualisierte 
den Freiheitsbegriff der rechtstheoreti­
schen Tradition und erweiterte darum 
den negativen Freiheitsbegriff um d ie 
Elemente der Selbstbestimmung und 
Selbständigkeit. Der sich zur Sicherung 
des Rechtsanspruchs organisierende 
Sozialstaat ist ein freiheitsfunktionaler 
Sozialstaat, ist eine neben den Rechts­
staat tretende, gleich notwendige Ver­
wirkl ichungsbedingung des Freiheits­
rechts, die die Garantie subsidiärer ma­
terieller Versorgung mit der Verpfl ich­
tung zur Bereitstellung autonomieförder­
licher öffentlicher Güter, mit der Ver­
pflichtung freiheitsfunktionaler Sozialin­
vestitionen verbindet. Die beiden folgen­
den Begründungsmodelle haben diese 
Verbindung zu der Frage der Versor­
gung im Falle der Selbstversorgungsun­
fähigkeit gelockert beziehungsweise ge­
kappt. Damit kommt der Sozialstaat 
nicht mehr als Selbstversorgungssurro­
gat, als Marktersatz in den Blick. Damit 
fällt auch die normative Orientierung am 
Ideal der autonomen Lebensführung 
selbstverantwortl icher I ndividuen weg. 
Für die Anhänger egalitärer Vertei­
lungsgerechtigkeit, so der Autor weiter, 
wird der Sozialstaat zu einem Egalisie­
rungsinstrument, das durch einen redis­
tributiven Kompensationismus die un-
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gleichen natürlichen und sozialen Start­
bedingungen der individuellen Lebens­
karrieren unermüdlich ausgleicht und 
die bevorzugungsbedingten Vorsprünge 
und das benachteil igungsbedingte 
Nachhinken durch geeignete Umvertei­
lungen neutralisiert. Die Diskursethiker 
und Anhänger einer deliberativen De­
mokratie lösen den Sozialstaat in pro­
duktionsunabhängige wie staatsunbe­
dürftige zivilgesellschaftliche Solidarität 
auf, verstehen die in Form eines bedin­
gungsfreien Bürgergelds zu organisie­
rende Versorgung vorwiegend als Er­
möglichung politischer Teilnahme. Für 
den Autor sprechen gute Gründe dafür, 
dass ausschließlich das zweite, frei­
heitsfürsorgl iche Sozialstaatsmodell 
eine kohärenztheoretisch zufriedenstel­
lende Rechtfertigung des Sozialstaats 
liefert. 

Der zweite, "sozialtheoretische Per­
spektiven" betitelte Teil enthält drei Arbei­
ten, die sich der Thematik aus der Sicht 
der Sozialwissenschaften nähern, wenn 
auch auf recht verschiedenen Wegen. 
So zeigt Bernd Wegener nicht nur die 
vertrackten methodologischen Probleme 
der Gerechtigkeitsforschung auf, son­
dern er führt auch eine Reihe interes­
santer Ergebnisse aus der empirischen 
Untersuchung von Gerechtigkeitsein­
stel lungen vor. Demgegenüber nimmt 
Richard Sturn den Blickwinkel des theo­
retischen Ökonomen ein: Seine Frage­
stellung ist, welche Rolle die Idee der so­
zialen Gerechtigkeit samt dem ihr inhä­
renten Postulat des sozialen Ausgleichs 
für die Funktionsfähigkeit dynamischer 
Marktgesellschaften hat. Von primärem 
Interesse für den Autor ist, dass in einer 
genuin dynamischen Welt allein die 
Vorstellung einer vollkommenen privaten 
Aneigung aller relevanten Faktoren, de­
nen in alle Zukunft alle produktiven Er­
gebnisse ohne Rest zugerechnet wer­
den können, unsinnig ist (ein Unsinn 
ähnlicher Qualität wie die Marx'sche Ar­
beitswertlehre ). Aus dieser Problemlage 
heraus, so der Autor weiter, wird der sy-
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stematische Ort von ,Socia/ Justice' 
verständlich. 

Und Manfred Prisehing liefert eine er­
hellende sozialtheoretische Analyse ei­
nes in der Literatur wenig beachteten, 
aber sehr bemerkenswerten Phäno­
mens, nämlich der Kontext- und Situati­
onsabhängigkeit der weithin akzeptier­
ten Prinzipien einergerechten Güterver­
teilung, was er an zahlreichen Beispie­
len aus dem täglichen Leben illustriert. 
Zusammenfassend hält der Autor fest: 
1 . ) Es gibt einen Zusammenhang von 
Liebe und Gerechtigkeit im Leben von 
Nahbeziehungen. Dauerhaft ungerech­
tes Verhalten - Respektlosigkeiten, ha­
bituelle Lieblosigkeit, wie dies der Autor 
nennt - kann Liebe vernichten, weil es 
irgendwann keinen Anlass mehr zu lie­
ben gibt. Im Feld der Liebe finden Posi­
tionskämpfe statt, so der Autor weiter, 
werden also Interessen abgeglichen, 
also Ressourcen verteilt. Das ist jedoch 
nicht zum Schaden der "moralischen 
Qualitäf von Nahbeziehungen, sondern 
intern angelegt. Eine gerechte Vertei­
lung von Gütern und Lasten, ein vernünf­
tiger Austrag von Konflikten, ist eine 
coriditio sine qua non für das dauerhaf­
te Bestehen von Beziehungen, wenn­
gleich nicht die einzige Bedingung da­
für. Dass durch eine höhere Sensibil ität 
für Machtungleichgewichte und unge­
rechte Beziehungsstrukturen Nahbezie­
hungen nicht stabiler werden, liegt auf 
der Hand. Eine entsprechende Konfl ikt­
kultur, so der Autor, wäre zu entwickeln. 
2.) Viele Nahbeziehungen sind nicht nur 
solche zwischen erwachsenen Perso­
nen, sondern es leben auch Kinder in 
dem damit wesentlich komplexeren Be­
ziehungsnetzwerk. Verallgemeinert kann 
davon gesprochen werden, dass die 
Familie die Schule der moralischen Ent­
wicklung ist. Konkreter müsste es je­
doch hier heißen, dass es die primären 
Sozialisationsinstanzen sind - die Fami­
lie ist nur eine davon. Feministische Be­
wegungen hält der Autor insofern für 
Kämpfe um Anerkennung, deren Ziel es 



28. Jahrgang (2002) ,  Heft 3 

ist, eine gerechtere gesamtgesellschaft­
liche Verteilung von Gütern und Lasten 
in allen Sphären menschlichen Zusam­
menlebens zu bewirken . Und wenn es 
besser werden kann, so der Autor, dann 
gibt es auch einen Fortschritt in der Lie­
be. Darüber sollte wohl auch im politi­
schen Diskurs der Gegenwart nachge­
dacht werden. 

Im dritten Teil endlich kommen unter 
dem Titel "Aktuelle Streitfragen" relativ 
neue Gerechtigkeitsprobleme zur Spra­
che, seien sie "alte" Probleme, die nur 
bisher kaum unter Gerechtigkeitsge­
sichtspunkten betrachtet wurden, oder 
neuartige Fragen, d ie erst in jüngster 
Zeit entstanden sind und nun nach einer 
Lösung verlangen. Elisabeth Holzleithner 
diskutiert ein zwar durchaus altes, aber 
erst durch den neueren Feminismus an 
die Oberfläche der Aufmerksamkeit ge­
hobenes Problem: Das ist die Frage, ob 
Liebe und Gerechtigkeit in sozialen 
Nahbeziehungen, etwa in Ehe und Fa­
milien, einander ausschließen, wie 
manche Autoren behaupten, oder ne-
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beneinander möglich sind. Ebenfalls alt 
und dennoch immer wieder aktuell ist 
die Thematik, mit der sich lrene Dyk be­
schäftigt: Sie stellt eindringlich dar, wie 
es mit den sozialen Randgruppen in un­
seren wohlhabenden Gesellschaften , 
insbesondere in Österreich, bestellt ist 
und wie ihre Situation unter Gerechtig­
keitsgesichtspunkten zu beurteilen ist. 

Den krönenden Abschluss bilden 
schließlich zwei Artikel über die ziemlich 
neuartige, gegenwärtig jedenfalls viel 
diskutierte Frage der Gerechtigkeit im 
Gesundheitssektor. Volker H. Schmidt 
liefert zunächst, gewissermaßen zur 
Einführung, eine soziologisch fundierte 
Darstellung der wachsenden Knapp­
heits- und Rationierungsprobleme im 
Gesundheitswesen, wovon ausgehend 
Anton Leist dann die Frage der Chan­
cengleichheit in der Medizin,  eine Kar­
dinalfrage für die gerechte Verteilung 
medizinischer Versorgungsleistungen, 
einer eindringlichen philosophischen, 
nämlich normativ-ethischen Analyse un­
terzieht. Josef Schmee 
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